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Experten und Verantwortliche zur Sicherheit und Gesundheit im Betrieb
An der Organisation von Sicherheit und Gesundheit im Betrieb sind verschiedene Experten und Verantwortliche beteiligt. Die vorliegende Aufstellung ermöglicht eine Übersicht zu den Akteuren, ihren Aufgaben, Handlungsfeldern und jeweiligen gesetzlichen und freiwilligen Regelungen. 
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	Wer?
	Regelung/Aufgaben 
	Links

	Interne Akteure
	
	

	Unternehmer
	Die Aufgaben sind gesetzlich vorgeschrieben.

· Der Unternehmer trägt die Verantwortung für die umfassende Umsetzung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz im Betrieb.
· Der Unternehmer trägt die Verantwortung für das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM).

	Arbeitsschutzgesetz § 3: 
http://bundesrecht.juris.de/arbschg/index.html
Arbeitsstättenverordnung: 
http://bundesrecht.juris.de/arbst_ttv_2004/index.html 

Arbeitszeitgesetz: 

http://bundesrecht.juris.de/arbzg/index.html 

Betriebssicherheitsverordnung:

http://bundesrecht.juris.de/betrsichv/index.html 

Bildschirmarbeitsverordnung:

http://bundesrecht.juris.de/bildscharbv/index.html 

Gefahrstoffverordnung:

http://bundesrecht.juris.de/gefstoffv_2005/index.html
ASiG:

http://bundesrecht.juris.de/asig/index.html 

Mutterschutzgesetz:

http://bundesrecht.juris.de/muschg/index.html
Jugendarbeitsschutzgesetz:

http://bundesrecht.juris.de/jarbschg/index.html 

Berufsgenossenschaftliche Vorschriften/Unfallverhütungsvorschriften:

BGV A1 Grundsätze der Prävention

http://www.sidiblume.de/info-rom/bgvr/a01_f.htm 

DGUV V 2 Unfallverhütungsvorschrift „Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“

http://www.dguv.de/inhalt/praevention/vorschr_regeln/dguv_vorschrift_2/index.jsp
Sozialgesetzbuch VII § 21:

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_7/__21.html

	Führungskräfte
Im Sinne des Arbeitsschutzes zählt dabei die Weisungsbefugnis. Damit ist jede Führungskraft gemeint, die für mindestens eine andere Person weisungsbefugt ist.
	Die Aufgaben sind gesetzlich vorgeschrieben.
· Der Unternehmer kann (teilweise) seine Pflichten an Führungskräfte delegieren (die Verantwortung verbleibt jedoch bei ihm).
· Führungskräfte haben: 

· -

· Gefährdungen zu ermitteln und zu beurteilen,

· -

· Maßnahmen zur Beseitigung von Gefährdungen 
      zu treffen,

· -

· die Mitarbeiter zu unterweisen,

· -

· die Beschäftigten bei Fehlverhalten anzusprechen
      und zu ermahnen,

· -

· die Wirksamkeit von Arbeitsschutzmaßnahmen 
      zu überprüfen und

· -

· bei drohenden Gefahren die Arbeit einzustellen.
· Die Verantwortung einer Führungskraft reicht nur so weit, wie auch die übertragenen Befugnisse reichen. Sie endet dort, wo die zur Verfügung stehenden Mittel und die Weisungsbefugnis der Führungskraft enden. Sie hat aber die Pflicht, Mängel, die sie selbst nicht abstellen kann, ihrem Vorgesetzten zu melden. 
	Arbeitsschutzgesetz, § 13 Verantwortliche Personen: 
http://bundesrecht.juris.de/arbschg/__13.html 

	Beschäftigte
	Die Aufgaben sind gesetzlich vorgeschrieben.
· Arbeitsschutzvorschriften verpflichten den Beschäftigten, alle Maßnahmen des Unternehmers zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz zu unterstützen.
· Die Beschäftigten tragen nicht nur für sich selbst Verantwortung, sondern auch für andere Beschäftigte im Betrieb, die durch ihr Tun oder Unterlassen gefährdet werden könnten.
	Arbeitsschutzgesetz, 3. Abschnitt:
http://bundesrecht.juris.de/arbschg/BJNR124610996.html#BJNR124610996BJNG001800000 


	Interne Akteure – 
Beschäftigte mit besonderen Aufgaben: 
	Unternehmensspezifisch (z.B. nach Größe oder Branche des Unternehmens)
	Beauftragte im Unternehmen (Übersicht):

http://www.pwmp.de/Leistungen/Beauftragte.html 

	Betriebsrat/
Personalrat
	Die Einrichtung eines Betriebsrats und viele Aspekte der Organisation der Betriebsratsarbeit sind gesetzlich geregelt.
· Für den Betriebsrat gelten die gleichen Regelungen wie für Beschäftigte. 

· Der Betriebsrat soll Anregungen und Beschwerden der Beschäftigten entgegen nehmen und auf Abhilfe beim Unternehmer hinwirken,
· bei betrieblichen Regelungen bezüglich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes mitbestimmen und
· die Aufsichtspersonen durch Anregung, Beratung und Auskunft unterstützen.
	Betriebsverfassungsgesetz:

http://www.gesetze-im-internet.de/betrvg 

	Ersthelfer
	Die Sicherstellung der Ersten Hilfe und die Anzahl der Ersthelfer sind gesetzlich geregelt.
· Die Verpflichtung der Beschäftigten, sich als Ersthelfer zur Verfügung zu stellen, ergibt sich aus den Unterstützungspflichten nach §10 ArbSchG und § 21 (3) SGB VII.

· Siehe: http://www.bg-metall.de/praevention/gesundheitsschutz/ersthelfer.html

	Sozialgesetzbuch VII § 21:

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_7/__21.html
Arbeitsschutzgesetz § 10:

http://www.gesetze-im-internet.de/arbschg/BJNR124610996.html
Regelwerk der Unfallkassen: 

http://regelwerk.unfallkassen.de/regelwerk/data/regelwerk/inform/I_8592.pdf 

	Verantwortlicher für das Betriebliche Eingliederungs-management (BEM)
	Die Aufgabe ist gesetzlich vorgeschrieben.
· Das Gesetz verpflichtet jeden Arbeitgeber, sich aktiv um die Gesundheit der Beschäftigten zu kümmern. Das BEM soll die Gesundheit der Beschäftigten schützen, erhalten und im Krankheitsfall wiederherstellen.


	Sozialgesetzbuches (SGB) Neuntes Buch (IX) § 84:

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9
Information des hessischen RKW-Arbeitskreises "Gesundheit im Betrieb":
http://www.betriebliche-eingliederung.de/go/id/b
Initiative Gesundheit und Arbeit (iga):

http://www.iga-info.de/betriebliche-eingliederung.html


	Schwerbehinderten-beauftragter
	Die Einrichtung einer Schwerbehindertenvertretung und viele Aspekte der Organisation sind gesetzlich geregelt.

· Der Schwerbehindertenbeauftragte fördert die Eingliederung schwerbehinderter Menschen in den Betrieb oder die Dienststelle, vertritt ihre Interessen in dem Betrieb.
· Er kontrolliert, dass die zugunsten schwerbehinderter Menschen geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen durchgeführt und erfüllt werden.
· Außerdem nimmt er Anregungen und Beschwerden von schwerbehinderten Menschen entgegen und wirkt, falls sie berechtigt erscheinen, durch Verhandlung mit dem Arbeitgeber auf eine Erledigung hin; er unterrichtet die schwerbehinderten Menschen über den Stand und das Ergebnis der Verhandlungen.


	Sozialgesetzbuch IX §95, §98:

http://bundesrecht.juris.de/sgb_9/index.html#BJNR104700001BJNE009800000 

	Sicherheits-beauftragter
	Die Bestellung und Aufgaben sind gesetzlich geregelt.
· Der Sicherheitsbeauftragte trägt keine Verantwortung und kann keine Anweisungen geben.
· Er überprüft Vorhandensein und die ordnungsgemäße Benutzung der vorgeschriebenen Schutzvorrichtungen und persönlichen Schutzausrüstungen, 
· unterstützt den Unternehmer bei der Durchführung von Maßnahmen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz,
· informiert Arbeitskollegen über Fragen des Arbeitsschutzes und motiviert zu sicherheitsgerechtem Verhalten
· Er achtet auf die ordnungsgemäße Nutzung der Schutzeinrichtung und des technischen Gerätes durch die Kollegen, 

· nimmt an Betriebsbegehungen und Unfallermittlungen im Zuständigkeitsbereich teil und
· an den Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses teil

· Außerdem arbeitet mit dem Betriebsarzt und der Fachkraft für Arbeitssicherheit zusammen und
· meldet Mängel. 
	Sozialgesetzbuch: SGB VII § 22:  http://www.sozialgesetzbuch.de/gesetze/07/index.php?norm_ID=0702200 
Berufsgenossenschaftliche Vorschriften/Unfallverhütungsvorschriften: BGV A1 § 20:

http://bibliothek.arbeitssicherheit.de/Search?content=document&docGuid=bgvr-53403a0bee4445c6a5da1b58a2f6533d  

Der Sicherheitsbeauftragte (Regelwerk der Unfallkassen):

http://regelwerk.unfallkassen.de/regelwerk/data/regelwerk/inform/I_8503.pdf 



	Verantwortlicher für Betriebliche/s Gesundheits-management/-förderung


	gesetzlich nicht vorgeschrieben

· Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Gesellschaft sollten Maßnahmen zur Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz ergreifen.
	Luxemburger Deklaration zur betrieblichen Gesundheitsförderung:

http://www.netzwerk-unternehmen-fuer-gesundheit.de/luxemburger-deklaration.html 

Deutsches Netzwerk für betriebliche Gesundheitsförderung DNBGF

www.dnbgf.de
BKK Bundesverband

http://www.bkk.de/arbeitgeber/betriebliche-gesundheitsfoerderung/
AOK Bundesverband 

http://www.aok-business.de/gesunde-unternehmen/gesunde-unternehmen.php?id=0&gt=aok10&si=AOK11291801294276537
Verband der Ersatzkassen (Informationen auf den Internetseiten der Mitgliedskassen):

http://www.vdek.com/ueber_uns/mitgliedskassen/index.htm 

	Beauftragter für das betriebliche Vorschlagswesen (BVW) 
	gesetzlich nicht vorgeschrieben

· Es ist bei der Gestaltung des Vorschlagswesens sinnvoll, die vorgesehenen Richtlinien als Orientierungshilfe für Mitarbeiter und Führungskräfte schriftlich niederzulegen. In Form einer Betriebsvereinbarung oder - in kleineren Unternehmen - einer einfachen Direktionsanweisung wird für alle Beteiligten verbindlich und sichtbar festgelegt, dass die Mitarbeiter zu Verbesserungsvorschlägen aufgerufen und diese Vorschläge prämiert werden.

· Der Beauftrage für das betriebliche Vorschlagswesen informiert die Mitarbeiter über das Vorschlagswesen und motiviert zur Teilnahme und nimmt Verbesserungsvorschläge entgegen,

· beruft Gutachter für die Beurteilung der Vorschläge, leitet die BVW-Kommission,
· nimmt Einsprüche von Mitarbeitern entgegen und vertritt den Mitarbeiter in der BVW-Kommission bzw. gegenüber der Geschäftsleitung,

· ist dafür verantwortlich, dass die betrieblichen Richtlinien und die gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden.

	Information der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege zum BVW:

https://www.bgw-online.de/quintas/generator/Inhalt/Extranet/quintas/Navigation__links/02-DAS-FACHPORTAL/quintas-umsetzen/Methoden__Instrumente/Instrumente/BVW.html


	Qualitätsmanage-mentbeauftragter


	gesetzlich nicht vorgeschrieben

· Der Qualitätsmanagementbeauftragte überprüft regelmäßig das Qualitätsmanagement (QM),
· stellt sicher, dass die Prozesse zur Einführung, Realisierung und Aufrechterhaltung des Qualitätsmanagementsystems gemäß der ISO 9001 durchgeführt werden können. 
· Zudem muss er der obersten Leitung über die Leistung des QM-Systems und die Notwendigkeit für Verbesserungen berichten. 
	 


	Interne oder externe Akteure
	Unternehmensspezifisch (z.B. nach Größe und Engagement des Unternehmens)
	

	Arbeitsmediziner/
Betriebsarzt
	Die Bestellung und Aufgaben des Arbeitsmediziners/ Betriebsarztes sind gesetzlich vorgeschrieben.
· Der Arbeitsmediziner bzw. Betriebsarzt berät den Unternehmer und die Führungskräfte,
· führt arbeitsmedizinische Untersuchungen, Beurteilungen und Beratungen der Beschäftigten durch.
· Er hat in der Regel keine Weisungsbefugnis und kann deshalb Sicherheitsmängel auch nicht selbst beheben.

	Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit: 

http://www.gesetze-im-internet.de/asig/index.html 

Unfallverhütungsvorschrift: 

DGUV V 2 Unfallverhütungsvorschrift „Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“

http://www.dguv.de/inhalt/praevention/vorschr_regeln/dguv_vorschrift_2/index.jsp
Verband Deutscher Betriebs- und Werkärzte:

http://www.vdbw.de 



	Fachkraft für Arbeitssicherheit
	Die Bestellung und Aufgaben Fachkraft für Arbeitssicherheit sind gesetzlich vorgeschrieben.

· Die Fachkraft für Arbeitssicherheit berät den Unternehmer und die Führungskräfte,
· überprüft Betriebsanlagen und technische Arbeitsmittel und zeigt Sicherheitsmängel auf,
· schlägt Präventionsmaßnahmen vor und wirkt auf deren Umsetzung hin,
· ermittelt Unfallursachen und wertet die Ergebnisse aus.
· Sie hat in der Regel keine Weisungsbefugnis und kann deshalb Sicherheitsmängel auch nicht selbst beheben. 

	Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit: 

http://www.gesetze-im-internet.de/asig/index.html 

Unfallverhütungsvorschrift: 

DGUV V 2 Unfallverhütungsvorschrift „Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“

http://www.dguv.de/inhalt/praevention/vorschr_regeln/dguv_vorschrift_2/index.jsp
Verband Deutscher Sicherheitsingenieure:

http://www.vdsi.de  

Verband Deutscher Revisions-Ingenieure: 

http://www.vdri.de  

	Brandschutz-beauftragter
	Der Brandschutz ist als Aufgabe gesetzlich vorgeschrieben. 

Es gibt keine generelle Pflicht zur Bestellung eines Brandschutzbeauftragten. Jedoch können die Bundesländer in ihrem jeweiligen Baurecht die Bestellung vorschreiben.

· Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt beim vorbeugenden Brandschutz.

· Die Beauftragung sollte zwischen Unternehmer und Brandschutzbeauftragtem unter Nennung des Zuständigkeitsbereiches (Unternehmen, Werksteil, Gebäude oder Abteilung), einer Aufgabenbeschreibung und dem veranschlagten Zeitbedarf in schriftlicher Form erfolgen.
	Richtlinie vfdb 12-09/01-2009-03: Bestellung, Aufgaben, Qualifikation und Ausbildung von Brandschutzbeauftragten: 

http://www.vfdb.de/seiten/BestRichtlinien.htm 

	Hygienebeauftragter
	gesetzlich nicht vorgeschrieben

· Der Hygienebeauftragte sorgt für die Sicherstellung und Durchsetzung der Hygienestandards in allen relevanten Bereichen, 
· wirkt bei der Einhaltung der Regeln der Hygiene und Infektionsprävention mit und 
· ist zuständig für Motivation, Schulung und Anleitung der Mitarbeiter im Bereich der Hygiene 

· Es sorgt für die Schaffung und Sicherstellung optimaler Arbeitsbedingungen unter hygienischen Gesichtspunkten,
· ist zuständig für das Erstellen, Fortentwickeln und Vorgeben von Konzepten, Standards und Methoden der Hygiene und 
· für das Sichern einer optimalen und wirtschaftlichen Betriebsführung unter dem Gesichtspunkt der Hygiene.
	

	Gefahrgut-beauftragter
	Die Bestellung der Beauftragten und ihre Aufgaben sind gesetzlich geregelt.

· Der Gefahrgutbeauftragte hat unter der Verantwortung des Unternehmers die Aufgabe, im Rahmen der betroffenen Tätigkeit des Unternehmens oder Betriebes nach Mitteln und Wegen zu suchen und Maßnahmen zu veranlassen, die die Einhaltung der Vorschriften zur Beförderung gefährlicher Güter für den jeweiligen Verkehrsträger erleichtern.
	Verordnung über die Bestellung von Gefahrgutbeauftragten und die Schulung der beauftragten Personen in Unternehmen und Betrieben (GbV): 

http://bundesrecht.juris.de/gbv/


	Koordinator gemäß Baustellen-verordnung
	Die Bestellung der Koordinatoren und ihre Aufgaben sind gesetzlich geregelt.

· Der Koordinator arbeitet den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan aus und
· stellt eine Unterlage mit den erforderlichen, bei möglichen späteren Arbeiten an der baulichen Anlage zu berücksichtigenden Angaben zur Sicherheit und Gesundheitsschutz zusammen.
	Baustellenverordnung § 3:

http://www.gesetze-im-internet.de/baustellv/index.html


	Umweltbeauftragter
	gesetzlich bisher nicht vorgeschrieben

· Die Umweltbeauftragten-Verordnung ist noch nicht verabschiedet worden.
· Es gibt kein Gesetz, das die Aufgaben, Pflichten und Rechte der verschiedenen Umweltbeauftragten definiert. Stattdessen finden sich die Regelungen zu den Umweltbeauftragten in denjenigen Gesetzen, in denen der Umgang mit dem jeweiligen Umweltmedium geregelt wird. In den entsprechenden Paragraphen des Wasserhaushaltsgesetzes, Abfallgesetzes und Immissionsschutzgesetzes sind die Regelungen für die Umweltbeauftragten allerdings größtenteils analog geregelt.

· Siehe: 
http://www.sfs-dortmund.de/smac/texte/Umweltschutzbeauftragte.doc 

· Die Berufsaufgabe des Umweltbeauftragten VBU (Verband der Betriebsbeauftragten) ist die eigenverantwortliche Beratung, besonders in Entwicklung, Planung, Betreuung, Kontrolle und Prüfung auf allen Gebieten des betrieblichen Umweltschutzes.
	Im Einzelnen ist auf folgende Paragraphen zu verweisen:

Immissionsschutzbeauftragte: §§ 52-58d Bundesimmissionsschutzgesetz (1974): 
http://www.gesetze-im-internet.de/bimschg/BJNR007210974.html 

Gewässerschutzbeauftragte: §§ 4 II, 21a - 21g Wasserhaushaltsgesetz (1976):    http://www.bundesrecht.juris.de/bundesrecht/whg_2009/gesamt.pdf 

Abfallbeauftragte: §11a - 11f  Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen: 
http://www.gesetze-im-internet.de/krw-_abfg 

 


	Beauftragter für biologische Sicherheit
	Die Bestellung des Beauftragten für biologische Sicherheit und seine Aufgaben sind gesetzlich geregelt.

· Er überwacht die Sicherheit gentechnischer Arbeiten, insbesondere durch Kontrolle der gentechnischen Anlage oder der Freisetzungsorte in regelmäßigen Abständen, durch Mitteilung festgestellter Mängel und durch Überprüfung der Beseitigung dieser Mängel

· Er berät den Betreiber, den Betriebs- oder Personalrat und die verantwortlichen Personen. 
	Verordnung über die Sicherheitsstufen und Sicherheitsmaßnahmen bei gentechnischen Arbeiten in gentechnischen Anlagen 

(Gentechnik-Sicherheitsverordnung - GenTSV) §§ 15-19

http://www.gesetze-im-internet.de/gentsv/BJNR023400990.html


	Strahlenschutz-beauftragter
	Die Bestellung des Beauftragten für Strahlenschutz und seine Aufgaben sind gesetzlich geregelt.

· Er plant technische und organisatorische Strahlenschutzmaßnahmen und legt diese fest.
· Er ist zuständig für die Funktionskontrolle der für den Strahlenschutz bestimmten Geräte, Einrichtungen etc.,
· Die Überprüfung der Wirksamkeit der Schutzvorrichtungen und Schutzvorschriften und
· die Belehrung der in Strahlenschutzbereichen tätigen Personen.
	Verordnung über den Schutz vor Schäden durch ionisierende Strahlen (Strahlenschutzverordnung - StrlSchV)
http://www.gesetze-im-internet.de/strlschv_2001/BJNR171410001.html#BJNR171410001BJNG001600000 

	Laserschutz-beauftragter
	Die Bestellung des Beauftragten für Laserschutz und seine Aufgaben sind gesetzlich geregelt.

· Er ist zuständig für die Überwachung des Betriebes der Lasereinrichtungen

· Er arbeitet mit den Fachkräften für Arbeitssicherheit bei der Erfüllung ihrer Aufgaben (einschließlich Unterrichtung über wichtige Angelegenheiten des Laserstrahlenschutzes) zusammen
	Unfallverhütungsvorschrift "Laserstrahlung" BGV B2:

http://www.pr-o.info/bc/uvv/93/inhalt.htm 

	Disability Manager
	gesetzlich nicht vorgeschrieben

· Disability Manager sind beratend beim Betrieblichen Eingliederungsmanagement tätig.
· Sie können auch präventiv aktiv werden.

	Information der DGUV:

http://www.dguv.de/disability-manager/dm/index.jsp 

	Arbeitswissen-schaftler
	gesetzlich nicht vorgeschrieben

· Arbeitswissenschaftler analysieren Arbeitsabläufe und -bedingungen in Unternehmen und entwerfen Pläne, nach denen die Effizienz der Prozesse erhöht werden kann

· Die Arbeitswissenschaft gliedert sich in zwei Bereiche: die Anpassung der Arbeit an den Menschen und die Anpassung des Menschen an die Arbeit.

· Es wird auf die natürlichen Gegebenheiten des Menschen geachtet und dementsprechend werden die Arbeitsplätze, -abläufe und -umgebung angepasst und gestaltet. So wird sichergestellt, dass der Mensch den Qualifikationsanforderungen gerecht wird und er seine Berufserfahrung, Fähigkeiten und Fertigkeiten in die Arbeit mit einbringen kann. 


	Gesellschaft für Arbeitswissenschaft

http://www.gfa-online.de/index.php 

	Arbeitspsychologen
	gesetzlich nicht vorgeschrieben

· Die Tätigkeitsfelder von Arbeitspsychologen sind: Betriebliche Gesundheitsförderung, Organisationsdiagnostik, Arbeitsanalysen, Umgang mit arbeitsbedingten Belastungen und Erkrankungen, psychologische Arbeitsunfallanalyse, Fehlzeitanalysen, Burn-out, Mobbing, Stress, Sucht im betrieblichen Kontext

· Arbeitspsychologen kooperieren mit anderen arbeitswissenschaftlichen Berufsgruppen wie Ergonomen, Arbeitsmedizinern, Sicherheitsfachkräften.
· Arbeitspsychologen arbeiten entweder als Angestellte in Industrieunternehmen, Behörden oder freiberuflich. 


	

	Suchtberater
	gesetzlich nicht vorgeschrieben

· Beratung bei der Vorbeugung von Suchterkrankungen oder beim Umgang mit Suchterkrankten.

	Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen:

http://www.dhs.de/ 

	Betriebliche Sozialberatung
	gesetzlich nicht vorgeschrieben

· Beratung von Mitarbeitern und Führungskräften bei beruflichen, persönlichen und gesundheitlichen Anliegen
	

	Gesundheitswissen-schaftler, Ökotro-phologen, etc.
	gesetzlich nicht vorgeschrieben

· beraten und unterstützen je nach Profession und Bedarf im Unternehmen


	


	Externe Akteure
	
	

	Aufsichtspersonen (und Präventions-experten) der gesetzlichen Unfall-versicherung
	Die Funktion der Aufsichtsperson und ihre Aufgaben sind gesetzlich vorgeschrieben.
· Sie beraten und überwachen der Maßnahmen zur  Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten, arbeitsbedingten Erkrankungen und für eine wirksame Erste Hilfe. 
· Die Aufsichtspersonen können im Einzelfall anordnen, welche Maßnahmen Unternehmerinnen und Unternehmer oder Versicherte zu treffen haben.

· Die Aufsichtspersonen sind berechtigt, bei Gefahr im Verzug sofort vollziehbare Anordnungen zur Abwendung von arbeitsbedingten Gefahren für Leben und Gesundheit zu treffen.
· Die Aufsichtspersonen bzw. die Präventionsexperten (ohne hoheitliche Aufgaben) der Unfallversicherung beraten die Unternehmen auch bei der Einführung und Umsetzung eines Arbeitsschutz- bzw. Betrieblichen Gesundheitsmanagements.
	§ 18 SGB VII: 

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_7/index.html 
Information der DGUV:

http://www.dguv.de/inhalt/praevention/aus_weiter/aufsichtsperson/index.jsp 



	Ansprechpartner der Gewerbeaufsicht
	Die Aufgaben der Gewerbeaufsicht sind gesetzlich vorgeschrieben.
· Die Gewerbeaufsicht ist die zuständige Behörde für die Einhaltung von Vorschriften des Arbeits-, Umwelt- und Verbraucherschutzes, einschließlich Mutterschutz, Jugendarbeitsschutz, des Arbeitszeitgesetzes und der Betriebssicherheitsverordnung.
· Die Gewerbeaufsicht überwacht und berät Betriebe
im Arbeits- und Umweltschutz,
· schützt und berät Beschäftigte
zu Gesundheitsgefahren am Arbeitsplatz,
· sorgt für die Sicherheit technischer Produkte,
· berät bei gewerblichen Bauvorhaben,
· schult Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Sicherheitsbeauftragte, Führungskräfte und Personalräte.
	Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit (ArSchG) § 21:
http://bundesrecht.juris.de/arbschg/__21.html


	Rehabilitations-Manager der gesetzlichen Unfallversicherung
	Die Aufgaben sind gesetzlich vorgeschrieben.

· Rehabilitations-Manager begleiten potentiell schwere und kostenintensive Arbeitsunfälle, 
· kümmern sich um medizinische, berufliche und soziale Rehabilitation des Versicherten,
· steuern und überwachen das Heilverfahren.
· Darüber hinaus gibt es auch Rehabilitationsberater der Rentenversicherung oder der Arbeitsagenturen und Berater zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement.
	Information der BG Bau: 

http://www.bgbau.de/d/pages/wir/unfall/berufsh.html 

	Berater der Gemeinsamen Servicestellen für Rehabilitation


	Die Aufgaben sind gesetzlich vorgeschrieben.
· Die Berater gewährleisten umfassende, qualifizierte und individuelle Beratung zu allen Fragen im Bereich der Rehabilitation.
	Sozialgesetzbuch: SGB IX § 22:
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9/__22.html 
Information der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR):

http://www.bar-frankfurt.de/Servicestellen.bar 


	Reha-Berater/ Fallmanager der gesetzlichen Krankenkassen 
	weder für die Betriebe noch für die Krankenkassen gesetzlich verpflichtend
· Reha-Berater bzw. Fallmanager informieren die Versicherten im Vorfeld über Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen und den Anspruch auf Krankengeld,
· unterstützen beim Antragsverfahren,
· koordinieren die Einleitung und Durchführung der Maßnahmen.
	

	Berater der gesetzlichen Krankenver-sicherung zu Betrieblicher/m Gesundheitsmanagement/-förderung
	Krankenkassen sind gesetzlich verpflichtet, diese Leistungen anzubieten.

Für Betriebe ist der Einsatz freiwillig.

· Die gesetzlichen Krankenkassen erbringen im Rahmen des Leitfadens Prävention Leistungen zur Gesundheitsförderung in Betrieben (Betriebliche Gesundheitsförderung), um unter Beteiligung der Versicherten und der Verantwortlichen für den Betrieb die gesundheitliche Situation einschließlich ihrer Risiken und Potenziale zu erheben und Vorschläge zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation sowie zur Stärkung der gesundheitlichen Ressourcen und Fähigkeiten zu entwickeln und deren Umsetzung zu unterstützen.


	SGB V § 20 a:
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5 

Leitfaden Prävention:

http://www.dnbgf.de/fileadmin/texte/Downloads/uploads/dokumente/2010/Praeventionsleitfaden2010.pdf  
BKK Bundesverband

http://www.bkk.de/arbeitgeber/betriebliche-gesundheitsfoerderung/
AOK Bundesverband

http://www.aok-business.de/gesunde-unternehmen/gesunde-unternehmen.php?id=0&gt=aok10&si=AOK11291801294276537 
Verband der Ersatzkassen (Informationen auf den Internetseiten der Mitgliedskassen):

http://www.vdek.com/ueber_uns/mitgliedskassen/index.htm 

Deutsches Netzwerk für betriebliche Gesundheitsförderung (DNBGF)

www.dnbgf.de

	Berater zu Betrieblichem/r Gesundheitsmanagement/-förderung 
	gesetzlich nicht vorgeschrieben
· Die Berater unterstützen durch Projektmanagement das Unternehmen bei der Einführung oder Durchführung eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements oder Maßnahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung.
	

	Organisationsberater
	gesetzlich nicht vorgeschrieben

· Organisationsberater unterstützen Teilsysteme einer Organisation.

· Der Veränderungsprozess zielt auf eine Verbesserung der Kommunikations-, Kooperations- und Organisationsfähigkeit der Subsysteme und ihrer internen Vernetzung ab.
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